
Konzept zum Parken in Findorff

Sitzung des Beirats Findorff am 21. Februar 2023

Dr. Maike Schaefer, Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau



Planungsgrundsätze
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Straßen für Menschen: 
Barrierefreiheit, Rettungssicherheit, 

Erreichbarkeit für Alle



Planungsgrundsätze

Fo
to

: G
lo

tz
-R

ic
h

te
r

Fo
to

: G
lo

tz
-R

ic
h

te
r

Straßen für Menschen: 
Barrierefreiheit, Rettungssicherheit, 

Erreichbarkeit für Alle



• Verkehrsplanung, Straßenbau, 
Verkehrsbehörde (Bewohnerparken)

zuständig: 

Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS)
/ Amt für Straßen und Verkehr

• Sicherheit und Ordnung, 
Parkraumüberwachung

zuständig:  

Der Senator für Inneres (SI) 
/ Ordnungsamt 

Ordnen des Parkens als gemeinsame Aufgabe

Folie 4 Bilder: Findeisen



Politischer Rahmen

„Einführung von Bewohnerparken im 
Quartier Bürgerweide in Findorff “ 
des Stadtteilbeirats Findorff 

Einstimmiger Beschluss am 17.12.2019

• Neuordnung des Parkraums: geordnete und 
sichere Verkehrsverhältnisse

• Parkdruck im Quartier lindern



Politischer Rahmen

„Konzept Parken in Quartieren“ 
(VL 20/935)

der städtischen Deputation Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 

zur Kenntnis am 13.02.2020

• Gemeinsames Konzept von 
SKUMS und SI

• u.a. Festlegung von Findorff 
als Modellquartier



Folie 7

Bürgerschaftsbeschluss zum Bürgerantrag 
„Platz Da!“ 

vom  17.11.2020

• Durchsetzung geltender Parkverbote

• Mind. 100 Parkraumüberwacher

• Einführung einer Parkraumbewirtschaftung in 
innenstadtnahen Stadtteilen (…„Findorff“ etc.) 

Politischer Rahmen



Politischer Rahmen

Folie 8

„Teilfortschreibung 
Verkehrsentwicklungsplan 2025 
– Teil „Ordnung des ruhenden Verkehrs “

Senatsbeschluss vom 20.09.2022

• Kein Parken auf Geh- und Radwegen
• Konsequente Durchsetzung der Parkordnung: 

Überwachung
• Integriertes Konzept „Parken in Quartieren“ 

• Ordnen des Parkens
• Entlastungsmaßnahmen / Mobilitätsangebote 



Parken in Quartieren  - Umsetzung als „4-Punkte-Plan“

Politischer Rahmen

„Konzept zur Ordnung des Parkens und 
zum Umgang mit Gehwegparken “ 
(VL 20/7508)

der städtischen Deputation Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 

zur Kenntnis am 24.11.2022

4-Punkte Plan

1. Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des regelkonformen 
Parkverhaltens

2. Kurzfristige Durchsetzung des regelkonformen Parkens in 
einzelnen Straßen mit besonderem Handlungsbedarf 
(Restgehwegbreite unter 1,10 m)

3. Quartiersbezogenes Vorgehen gegen Gehwegparken, 
eingebettet in Konzept „Parken in Quartieren“

4. Überprüfung (Bestätigung oder Rücknahme) von 
Bestandsanordnungen zum Gehwegparken (VZ 315)



Beteiligungsverfahren (Frühjahr 2022)
12 Straßenbegehungen 



Beteiligungsverfahren (Frühjahr 2022)
Online-Beteiligung (Wünsche / Anregungen)



Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Bremen
Klage gegen regelwidriges Parken

Folie 12

Urteilsbegründung des OVG wird in Kürze erwartet 

• Drei beklagte Straßen in Bremen (in Findorff: Timmersloher Straße)
• Bedeutung des Verfahrens für Bremen insgesamt und andere Kommunen

Bild: Findeisen



Eingeschränkte Barrierefreiheit

z.B. für Familien, Schulkinder 
(Foto: Lohmannstraße, vor Grundschule Admiralstraße) Bild: Findeisen

Platzbedarf für Nebeneinandergehen



Barrierefreiheit

...oder Rollstuhl, Sehbehinderung (mit Hund oder Begleitung), 
Kinderwagen, Radfahrende Kinder bis 8 Jahre

Platzbedarf z.B. für Rollator mit Begleitung

Bild: Glotz-Richter



Bild: Glotz-Richter

Ortstermin mit dem Landesbehindertenbeauftragten

Eingeschränkte Barrierefreiheit

Kein Durchkommen (Thielenstraße)



Gefahren durch Falschparker

Folie 16

Regelmäßige Behinderungen für große Fahrzeuge (Bsp. Müllabfuhr)

Bild: Leben in Findorff

Bild: Glotz-Richter

Hydranten etc. zugeparktBild: Glotz-Richter



Planung als integriertes Gesamtkonzept

• Regelkonformes Parken (Stellplätze markiert, beschildert) 
mit Überwachung

• Angebote zur Entlastung des Straßenraums
• Bewohnerparken, 

Parkraumbewirtschaftung 
(Reduzierung Parkdruck durch „Externe“) 

• mehr Fahrradparken
• mehr Carsharing

• E-Laden

• ÖPNV Verbesserungen 
(Angebotsoffensive Verkehrsentwicklungsplan)



Gehwegbreite: 2,50 m, Nutzbare Mindestbreite: 1,80 m 

Gehwegparken?

Im Grundsatz mind. 1,80 m, 
- benötigt für:

• Rollstuhl (Begegnung), 
• Rollator mit Begleitung, 
• Sehbehinderung (mit Hund), 
• Senioren mit Gehunsicherheit, 
• Kinderwagen (Begegnung), 
• Radfahrende Kinder bis 8 Jahre

Gemäß EFA (Empfehlungen für Fußgängeranlagen) 

und RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift

zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO)

Anlage 2, lfd. Nummer 74 Parkflächenmarkierungen  2.II

…genügend Platz für den unbehinderten Verkehr von 

Fußgängern gegebenenfalls mit Kinderwagen oder 

Rollstuhlfahrern auch im Begegnungsverkehr bleibt, 

…



Wie ändert sich die Straßenraumnutzung?

Straßennetzlänge im Planbereich: 10.153 m:

• Keine wesentlichen Änderungen 
6.320m      (= 2/3)

• (Neu-) Ordnung 
3.833m (=1/3)

Eickedorfer Straße
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Wie ändert sich die Straßenraumnutzung?

= unterschiedliche Planungsansätze 
von SI / SKUMS (= 5 Straßen)

Eickedorfer Straße
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Parken ohne Behinderungen

Straßentypus Findorffer Wohnstraße  (ca. 10 m)

• Platz für Begegnung und Barrierefreiheit (regelkonform!)

• Begegnungsverkehr Fahrrad – Kfz möglich

• Nur so: E-Ladeinfrastruktur möglich 

(Kfz, Personen maßstäblich)

2,0 m Gehweg
2,0 m Parkstreifen ca. 4,0 m Fahrbahn 2,0 m Gehweg

SKUMS



Parken ohne / mit Behinderungen

Straßentypus Findorffer Wohnstraße  (ca. 10 m)

(Kfz, Personen maßstäblich)

2,0 m Gehweg
2,0 m Parkstreifen ca. 4,0 m Fahrbahn 2,0 m Gehweg

<1,5 m Gehweg 1,9 m Parkstreifen ca. 2,8 m Fahrbahn
<1,5 m Gehweg

1,9 m Parkstreifen

SKUMS

SI



Bilder: Michael Glotz-Richter

Wie sehr wirken Linienmarkierungen?

Stellplatzmarkierungen werden regelmäßig 
überparkt

Beispiel Hegelstraße

Beispiel Bismarckstraße



Beispiel Goesselstraße: 6 Autos Differenz auf Basis der Konzepte 
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Beispiel Goesselstraße:
• 21 Stellplätze
• 20 Fahrradbügel

Beispiel Goesselstraße:
• 27 Stellplätze (Parken*) 
• wenige Fahrradbügel

A
u

sw
ei

ch
st

el
le

• Parken am Bordstein
• Freie Gehwege
• Fahrradbügel parallel 

zum Kfz-Parken

Fahrradbügel

• Gehwegparken (unter 1,5m 
Restgehwegbreite)

• Beschränkung auf Kfz unter 
1,90 m Breite nicht realistisch

• Eingeschränkte Rettungs-
sicherheit (Fahrgasse)

• Überparkte Verschlüsse (Bsp. 
Goesselstraße: 60 Verschlüsse 
(Hyranten, Wasser, Gas, 
einseitig)

Verschluss 
(Hydrant, Gas etc.)

Straßentypus Findorffer Wohnstraße  (ca. 10 m)

(*nicht auf Verschlüssen §12 Abs. Nr 4 StVO)

Kein Parken 
möglich wg. 
Verschlüssen



Beispiel Brandtstraße: freie Gehwege, regelkonformes Parken

Folie 25

Straßentypus Findorffer Wohnstraße  (ca. 10 m)

Bild: Michael Glotz-Richter



Wenn möglich in Längsausrichtung
Fahrradparken: 435 neue Fahrradbügel

Folie 26Bild: Michael Glotz-Richter



3 zusätzliche „mobil.pünktchen“ für Findorff
Carsharing: 3 neue Standorte – 6 Fahrzeuge

jedes Carsharing-
Fahrzeug in Bremen 
ersetzt 16 private PKW 
(team red Studie)

Beispiel: Münchner Straße



Zusätzlicher Raumbedarf 
beim Längsparken (Ladestecker)

E-Laden in Findorff

Folie 28

1 öffentlich zugänglicher Ladepunkt  pro 10 Elektroautos 
= ca. 65 Ladepunkte in Findorff (2030)

Ca. 20 cm

Umsetzung Ziel der Bundesregierung 2030 (15 Mio. Elektroautos , 1/3 der Flotte) 

Bild: Glotz-Richter



BREPARK Parkplatz Bürgerweide

Folie 29Bild: Glotz-Richter

• Dauerparker  – Normaltarif:  49,50 € pro Monat 

• Dauerparker  – Anwohnertarif (Versuch ab 1.3.): 24,50 €  pro Monat
(= ca. 0,80 € pro Tag) 

Sonderkonditionen für Dauerparker aus dem Quartier



Option Quartiersgarage(n)

Folie 30

swb prüft mit SKUMS die Möglichkeit einer Quartiersgarage 
(Standort: Parkplatz der swb an der Plantage)

Bild: Gloz-Richter
Bild: Glotz-Richter

Bild: Findeisen



Ordnen des Straßenraums in Findorff 

Ziel Erfüllt

Umsetzung Rechtliche Vorgaben und eigene Beschlusslagen 

Verkehrssicherheit und Rettungssicherheit 

Durchgehende Barrierefreiheit auf Gehwegen, auch bei Begleitung und im 
Begegnungsfall



Abwägung zwischen den Belangen aller Verkehrsteilnehmer 

Begegnungsverkehr Kfz – Fahrrad erleichtert 

Erhöhung der Aufenthaltsqualität 

Viele sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an neuen Fahrradbügeln 

Klare Erkennbarkeit wo (legal) parken und wo nicht 

Alternative Parkmöglichkeiten im Umfeld 

Elektroladepunkte in Alt-Findorff möglich 

Ausbau Carsharing als Alternative zum Autobesitz 

E-scooter Abstellen ordnen 



Quartiere für Menschen 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


